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RS OGH 1983/6/8 3Ob568/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1983

Norm

WaffG §6 Abs1 Z2

Rechtssatz

Außerordentliche Sicherungsmaßnahmen, die jeden Zugang zu der Wa6e unmöglich machen, würden dem Zweck der

Anscha6ung einer Faustfeuerwa6e nicht entsprechen und die im Regelfall zu fordernde Sorgfaltsp8icht bei der

Verwahrung überspannen.
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